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beffer, als matt ermatten tonnte. ©s rührt bieS ot)«e
gwetfét in erfiet Sinie non bet Batfacge bet, bag bte
ßat)t bet Unfälle eine flattere Betminberung erfahren
bat als bie ©umme bet grämten, aber bamit ift noch
nidfit alles erîlârt. Sie andern Urfadjen biefer günftigern
iefultate werben erft auf ©runb der ©tatifiifen unb
nä|ern Berechnungen beftimmt werben tonnen, bie int
gegenwärtigen Settpttnft nodj nicht oorliegen. Sie Bed)»
nungen ber Berficherung ber Betriebsunfälle fctjtie^en mit
einem Überfchuß oon ffr. 217,636.52. UBenn man p
biefer Summe bie ©tntage non ffr. 2,500,000 in bie
sjMmienreferne unb biejenige non ffr. 671,385.95 in ben
BeferoefonbS tjin^usählt, gelangt man p einem gefamten
BetriebSöberfdhuffe non ffr. 3,389,022.47. SCßie tegteS
ffahr, möffen wir immerhin bewerten, baff auS biefer
fronen $ahl nictjt etwa gefchloffen werben barf, bag bte
gegenwärtigen Ißrämienfäge Baum für BetrlebSüberfchüffe
iaffen. SBenn man einzig bie fßrämien unb bie UluSgaben
für Unfälle beS ffagreS 1922 einanber gegenüberfteßt,
ergibt fich ein Betriebsausfall.

@S wirb bem BerwaitungSrate oorgefcglagen, ber
fßrämienreferne ber Berficgerung ber Betriebsunfälle einen
Betrag non ffr. 2,500,000 ppwenben unb bamit biefe
Beferoe auf ffr. 4,327,226.20 p bringen. Stefem Bor»
fchlag wirb beS weitern beigefügt, ben Betrieben 10%
ber BetriebSunfaUprämien beS ffahreS 1922 ptücfp»
nergüten, gleich wie eS im ffagre 1921 für bie Betriebs»
unfaUprämten beS Jahres 1920 gefdjehen ift.

©in umfaffenber Bergleid) (Inbang pm Bericht) zeigt,
bag bie oerbreitete SReinung, bie sßrämienfäge ber Énftalt
feien h^h®^ als biejenigen, welche bie Berficgerung^
gefeHfdhaften unter ber alten Ordnung in Ulnwenbung
brachten, falfd) ift. Sie Slnftalt hatte non allen obliga»
torifdh oerftdjerten Betrieben bie ÜBitteitung beS grämten»
fageS oerlangt,' p bem fie ihre Ißtäsmet? früher bephlten.
©ine gewiffe Énphl oon Betrieben antwortete nicht, im
grogen ©anjen wohl niefit bie, welche einen niebrigern
©ah hatten, ffür bie Betriebe, bie antworteten unb früher
prinat gegen Unfall oerftcgert waren, fiellte fich heraus,
bag ber non ber Ulnftalt angewendete ißrämienfag in
79,5 % ber ffälte niebriger war als berjenige beS prioaten
BetfidgererS, in 8 % ber ffälte gleich ho<h "«b nur in
12,5 % ber ffälle höher.

Ser ©influß ber an fich niebrigen BerwaltungSïoften
auf bie ^ö|e ber ißrämien ift gering, pmal als bie
•Öätfte biefer Soften nom Bunb getragen wirb; non ben
främiengelbern wirb alfo nur bie .ßälfte non 13,4%,
alfo nur^6,7,%^pr Secfungf berf BerwaltungSïoften be=

nötigt.

Unter ben bie Unfallertebigung betreffenben UtuSfüg»
ruhgen finb bie Überlegungen hernorpheben, bie bie 9ln»
fiait neranlaffen, non ber Berficherung ber BicgtbetrlebS»
Unfälle bie ©efagren ber SBettfämpfe unb SCßettrennen

auszufließen. Ser gefe^licfie Utufbau ber obligatorifchen
Berficherung geftattet ber Ulnfialt nicht, bei ber ffeftfegung
beS ißramienfageS jeben Berficherten für fich P beganbeln.
Unüberwinb liege ©chwterigfeiten nötigen bie Utnftalt, einen
einheitlichen tßrämienfag je für einen ganzen Betrieb ober
Betriebsteil p beftimmen. @S ift beSgalb nidht möglich,
non ben Berficherten, welche ftd) in ber betriebsfreien
$eit gewiffen außergewöhnlichen ©efahren ausfegen,
Brämienpfdfläge p nerlangen. Unter biefen Umftänben
bleibt nichts übrig, als biefe außergewöhnlichen ©efahren
non ber Berficherung ber BicgibetriebSunfälle auSpfchließen
(Ulrt. 67, legtet ©ag, beS ©efegeS), ba man anfonft ber
Ulligemeinheit ber prämienzaglenben Berficherten bie un»
billige 3umutung machen würbe, bie Unfaüaften für ®e»

fahren p tragen, ben en fid) nur eine tieine SRinberbeit
auSpfegen pflegt.

Ser Ulbfcgnitt über bie Unfallnerhütung enthält lus»
führungen betreffenb bie ffrage ber Beretnbeitlicbung unb
Bormalifierung ber ©d)ugDorric£)tungen unb bie hiemit
oerbunbenen teegnifdhen Borteile, .fobann bie Sßiberlegung
gewiffer höwftg erhobener ©ittroänbe gegen ©chugmaß»
nahmen unb enblicg einen Überblid über bie UluSfcgeibung
ber Kompetenzen jwifchen ben an ber Unfallnerhütung
beteiligten Organen (eibg. ffaebinfpeftoren, KantonSregie»
rungen, Ulnftalt, ffacbinfpeltorate).

ffür bie Sßieberbelebung non im SBaffer, burch giftige
©afe ober burch ben eleftrifcgen ©trom nerunfaHten
ißerfonen hat bie Utnftalt einen geeigneten Ulpparat ein»

geführt, ben fie im ©roßen bezieht unb ben Beteiligten
Zum ©elbfitoftenpreife abgibt. Söenn non biefem Apparate
eine größere Saht auf baS ganze Scrub »erteilt fein wirb,
wirb fte ein BerzetcgniS bef Behörben, Betriebe, Ulgen»

turen ufw. erftellen, bie ihn befigen. Bei ©rftidfungS»
unfäHen, gleichgültig, ob fie bte Ulnftalt intereffieren ober
nidht, fönnen alSbann bie ißerfonen, welche ben Berun»
fällten bie erfte ^ilfe gewähren, fidh telephoned) bei ben

Agenturen erlunbigen, wo in ber Bähe ein BettungS»
apparat erhältlich fei.

Set Still 1er Snmn eut 1.3uU 1823.
(Sorrefponbenz.)

Sen für^lidE) oeröffentlichten neueften Beregnungen
beS ©eïretariateS beS _3entraloerbanbeS ©djweizerifcher

Mner^annt «rtmffach, aber praktisch,
zur rationellen Fabrikation unentbehrlich, sind

inters ästimierte Speziaimasctiinen
und Modelle mr Fabrikation tadelloser Zemeotwarei
Kenner kaufen ausschliesslich diese la Schweizerfabrikate.
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besser, als man erwarten konnte. Es rührt dies ohne
Zweifel in erster Linie von der Tatsache her, daß die
Zahl der Unfälle eine stärkeres Perminderung erfahren
hat als die Summe der Prämien, aber damit ist noch
nicht alles erklärt. Die andern Ursachen dieser günstigern
Resultate werden erst auf Grund der Statistiken und
nähern Berechnungen bestimmt werden können, die im
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Die Rech-
nungen der Versicherung der Betriebsunfälle schließen mit
einem Überschuß von Fr- 217,636.52. Wenn man zu
dieser Summe die Einlage von Fr. 2.500,000 in die
Prämienreserve und diejenige von Fr. 671,385.95 in den
Reservefonds hinzuzählt, gelangt man zu einem gesamten
Betriebsüberschusse von Fr. 3,389,022.47. Wie letztes
Jahr, müssen wir immerhin bemerken, daß aus dieser
schönen Zahl nicht etwa geschlossen werden darf, daß die
gegenwärtigen Prämiensätze Raum für Betriebsüberschüsse
lassen. Wenn man einzig die Prämien und die Ausgaben
für Unfälle des Jahres 1922 einander gegenüberstellt,
ergibt sich ein Betriebsausfall.

Es wird dem Verwaltungsrate vorgeschlagen, der
Prämienreserve der Versicherung der Betriebsunfälle einen
Betrag von Fr. 2,500,000 zuzuwenden und damit diese
Reserve auf Fr. 4,327,226.20 zu bringen. Diesem Vor-
schlag wird des weitern beigefügt, den Betrieben 10°/„
der Betriebsunfallprämien des Jahres 1922 zurückzu-
vergüten, gleich wie es im Jahre 1921 für die Betriebs-
unfallprämien des Jahres 1920 geschehen ist.

Ein umfassender Vergleich (Anhang zum Bericht) zeigt,
daß die verbreitete Meinung, die Prämiensätze der Anstalt
seien höher als diejenigen, welche die Versicherung?-
gesellschasten unter der alten Ordnung in Anwendung
brachten, falsch ist. Die Anstalt hatte von allen obliga-
torisch versicherten Betrieben die Mitteilung des Prämien-
satzes verlangt, zu dem sie ihre Prämien früher bezahlten.
Eine gewisse Anzahl von Betrieben antwortete nicht, im
großen Ganzen wohl nicht die, welche einen niedrigern
Satz hatten. Für die Betriebe, die antworteten und früher
privat gegen Unfall versichert waren, stellte sich heraus,
daß der von der Anstalt angewendete Prämiensatz in
79,5 °/o der Fälle niedriger war als derjenige des privaten
Versicherers, in 8°/° der Fälle gleich hoch und nur in
12,5 °/o der Fälle höher.

Der Einfluß der an sich niedrigen Verwaltungskosten
auf die Höhe der Prämien ist gering, zumal als die

Hälfte dieser Kosten vom Bund getragen wird; von den
Prämiengeldern wird also nur die Hälfte von 13,4 °/o,
also nur^6,7.°/o^zur Deckung's dem Verwaltungskosten be-

nötigt.

Unter den die Unfallerledigung betreffenden Aussüh-
rungen sind die Überlegungen hervorzuheben, die die An-
stakt veranlassen, von der Versicherung der Nichtbetriebs-
Unfälle die Gefahren der Wettkämpfe und Wettrennen
auszuschließen. Der gesetzliche Aufbau der obligatorischen
Versicherung gestattet der Anstalt nicht, bei der Festsetzung
des Prämiensatzes jeden Versicherten für sich zu behandeln.
Unüberwindliche Schwierigkeiten nötigen die Anstalt, einen
einheitlichen Prämiensatz je für einen ganzen Betrieb oder
Betriebsteil zu bestimmen. Es ist deshalb nicht möglich,
von den Versicherten, welche sich in der betriebsfreien
Zeit gewissen außergewöhnlichen Gefahren aussetzen,
Prämienzuschläge zu verlangen. Unter diesen Umständen
bleibt nichts übrig, als diese außergewöhnlichen Gefahren
von der Versicherung der Nichtbetriebsunfälle auszuschließen
(Art. 67, letzter Satz, des Gesetzes), da man ansonst der
Allgemeinheit der prämienzahlenden Versicherten die un-
billige Zumutung machen würde, die Unfallasten für Ge-
fahren zu tragen, denen sich nur eine kleine Minderheit
auszusetzen pflegt.

Der Abschnitt über die Unfallverhütung enthält Aus-
führungen betreffend die Frage der Vereinheitlichung und
Normalisierung der Schutzvorrichtungen und die hiemit
verbundenen technischen Vorteile, .sodann die Widerlegung
gewisser häufig erhobener Einwände gegen Schutzmaß-
nahmen und endlich einen Überblick über die Ausscheidung
der Kompetenzen zwischen den an der Unfallverhütung
beteiligten Organen (eidg. Fachinspektoren, Kantonsregie-
rungen, Anstalt, Fachinspektorate).

Für die Wiederbelebung von im Wasser, durch giftige
Gase oder durch den elektrischen Strom verunfallten
Personen hat die Anstalt einen geeigneten Apparat ein-
geführt, den sie im Großen bezieht und den Beteiligten
zum Selbstkostenpreise abgibt. Wenn von diesem Apparate
eine größere Zahl auf das ganze Land verteilt sein wird,
wird sie ein Verzeichnis der Behörden, Betriebe, Agen-
turen usw. erstellen, die ihn besitzen. Bei Erstickungs-
Unfällen, gleichgültig, ob sie die Anstalt interessieren oder
nicht, können alsdann die Personen, welche den Verun-
fällten die erste Hilfe gewähren, sich telephonisch bei den

Agenturen erkundigen, wo in der Nähe ein Rettungs-
apparat erhältlich sei.

Der Stand der Teuerm am l. Zuli ISA.
(Korrespondenz.)

Den kürzlich veröffentlichten neuesten Berechnungen
des Sekretariates des Zentralverbandes Schweizerischer

?ur rationellen Nnbrikstion UNenfKefll'Üefl. sincl
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Arbeitgeber»Qrganifationen entnehmen toit, baß bie Sofien
bet gesamten SebenSßaltung oom 1. April bis jum 1. 3«li
1923 um 2,4% gefitegert finb. 3m SSergteicE) sum 1. 3uni
1912 beträgt bie ©efamtteuerung am 1. 3ufi 1923 in
ftäbtifcßen unb inbuftrietlen 93erßättniffen burc^fcfjnittlicf)
63%, in länblicßen ©egenben einige present toeniger.
®er Midgang feit bem #öcßfiftanb, 1. Dltober 1920,
ftettt fieß im Littel auf 23%.

®ie $unaßme bet Steuerung um 2,4% ift in ber
fbauptfaeße auf bie «Steigerung ber StaßrungSfoften
prüdpfüßren. ®tefe finb, gemeffen am Qnbej beS ®er=
banbeë Scßroeijetifcßer Äonfumocreine, im jtoeiten Quar»
tat 1923 um 5,2% geftiegen. Am 1. April biefeS 3aßreS
ftanb ber ÜRaßrungSinbej beS 33. S. JÎ. auf 1509.17, am
1. 3itti auf 3r. 1587.85. @r ift am 1. 3uli 1923
59°/o ßößer als am 1. puni 1912.

®ie Mietpreife für 2Boßnungen ßaben bureß»
feßnittlicß feine Snberung erfaßten, pm SSergteicE) pm
3uni 1912 fießen fie am 1. Qufi 1923 in ftäbtifcßen
unb inbuftrietlen ©egenben im Mittel 50 % unb in
länblicßen ©egenben 20 bis 30% ßößer.

dagegen ergibt bie ff3reiSftatiftif beS eibgen. Strbeitê-
amteS für bie Ausgaben fürSidßtunb^eijung (^)otj,
Koßlen, eleftrifcßer Strom, fßetroleum) im jroeiten Quartal
1923 gegenüber bem Monat 3uni 1914 eine Steigerung
oon burcßfeßnittlicß 76% gegen 74 im erften Quartal
1923. ®ie ©rßößung oom erften pm jroeiten Quartal
beträgt nießt ganj 2% unb ber Stücfgang feit bem fröcßft»
ftanb ber Neuerung ftellt fieß auf 39%.

Aucß bie greife für 33efteibung§gegenftänbe
roeifen nadß ben ©rßebungen beS eibg. Arbeitsamtes eine
fleine ©rßößung oon 0,5 V, auf. Sie finb im sroeiten
Quartal 1923 burcßfeßnittlicß 75% ßößer als im Quni
1914. 3m erften Quartal 1923 betrug bie 33erteue=

rung gegenüber 1914 74%. ®ie fleine AufroärtSberoe»
gung oon 0,5 % ift bie golge ber Steigerung ber Kleiber»
unb Mäfcßepreife, bie bureß ben Stüdgang ber Scßuß»
preife nießt ooH auSgeglicßen roerben fonnte. ®er
Stücfgang ber 33efletbung§pretfe feit bem $öcßftftanb,
1. Qftober 1920, beträgt 27%-

®ie übrigen Ausgaben ßaben naeß ben Scßät»

pngen beS ßeutraloerbanbeS feine 33eränberung erfaßten.
3ßre 33erteuerung oom 1. 3uni 1912 bis pm 1. 3uli
1923 roirb auf 75®/» gefcßäßt (Silbung, ©rßolung unb
33erftcßerung 40%, Steuern unb 33erfeßr 120%, Äörper»
pflege 100 % unb SonftigeS 80%).

®er 3ubeç beS eibg. Arbeitsamtes, umfaffenb
bie Ausgaben für Maßrung (oßne Qbft, ©emüfe unb
Sübfrücßte), Sicßt, Weisung unb 33efleibung, ergibt im
33ergleicß pro 3uni 1914 folgenbe Steuerung:

III. Quartal 1922 58 bis 61%
IV. „ 1922 58 „ 62%

I. „ 1923 59 „ 62%
II. „ 1923 63 „ 66 %

®er güreßer 3«b er, ber bie 9laßrung§mittel, bie
93renn= unb Seucßtftoffe unb bie Seife berücitficßtigt, ift
im 3«mi 1923 im 93ergleicß pm MonatSmittel 1912
55,1 % ßößer.

®er große 33a S 1er 3"bej, umfaffenb bie AuS»
gaben für Staßrung, fSeijung, SBeleucßtung, Reinigung,
Sßoßnung unb Steuern, oerjeießnet im II. Quartal 1923
gegenüber bem I. Quartal 1912 eine Neuerung oon 57 %.

®er 3nbej beS 33erbanbe§ ©cßroeigerifcî)er
ßonfumoereine, ber bie SHaßrungSmittel (oßne Qbft,
©emüfe unb Sübfrücßte), bie SBrenn» unb Seucßtftoffe
(oßne £>olj, @a§ unb eleftrifcßen Strom) unb bie Seife
erfaßt, fteßt am 1. 3«ü 1923 nodß 63,8 % ßößer als
am 1. 3"ni 1912.

öoHt$«rfftiÄäft.
AtfieüSlofenfürforge. (fêorr.) ®ie Steilarbeits»

lofigfeit ift in leßter 3ett erfreuließermeife erßeblicß

prüefgegangen. ®a fie in größerem Umfange nur noeß

in ber iteçtil», Ußren», Mafeßinen» unb ber SebenS» unb

©enußmittetlnbuftrie oorßanben ift, unterbreitet ba§

eibgenöffifeße Arbeitsamt ben SantonSregterungen unb
ben Spißenoerbänben ber Arbeitgeber» unb Arbeitneß»
merorganifationen bie 3^9« ber ©infteHung ber Seit
arbeiislüfenunterftüßung. pmei Möglidßfeiten roerben in

AuSfiißt genommen, ©ntroeber bie gän^licße ©infteHung
ber Unterftüßung bei teilroeifer Arbeitslofigfeit, ober ein

ftufenroeifer Abbau in bem Sinne, baß oorerft nur bie

Unterftüßung für bie 3öße non ArbeitS^eitoerfürjungen
oon roeniger als 40 % einpftellen ift, ober baß bie in
ber SSeifung beS eibgenöffifeßen 33olfSroirtfdßaftSbeparte=
mentS oom 28. Member 1921 feftgefeßten 9îotftanb§=
grenzen oom l'/sfacßen 33etrag ber UnterftüßungSanfäße
be§ Art. 8 beS 33unbesrat§befcßluffe§ auf biefe Aufäße
ober auf bie nur um 7* erßößten 33eträge ßerabpfeßen
feien.

ütaeß Anßörung ber îîantonSregterungen unb ber

zentralen Arbeitgeber» unb Arbeitneßmeroerbänbe bürfte
eine ©ntfeßeibung biefer 3^9« m näcßfter 3uCimft ge»

troffen roerben.

Uerbandswese«.
®er Sißroeijcriftße üßerei« ooit ©o§= ukD SEöaffer»

fadßinänner« ßält an ben îagen oom 7.—10. September
in bie 50. 3<*ß*eSüerfammtung ab. ®a§

Programm ift folgenbeS: 3^tc9 ben 7. September,
abenbS, ©mpfang ber Seilneßmer in ber SonßaUe; SamS=

tag ben 8. September, 8 72 Ußr oormittagS, 33oroer<

fammlung (teeßnifeße Sißung), nadßmittagS 33eficßtigung
ber Mafferoerforgung unb beS ©aSroerîeS, abenbS 3Sor»

fteHung im Stabttßeater ; Sonntag ben 9. September,
872 Ußr oormittagS, ©eneraloerfammlung, abenbS offi»

jieHeS Sanfett ; Montag ben 10. September, AuSßug
naeß fftapperSroil.

8ßrcßerif!ß=!a«toi»üler ©eroerbeoetöassö. ®er 3Sor=

ftanb ßielt am 30. 3«li in Alt ft et ten feine erfte Sißung
in ber neuen AmtSperiobe ab. @r beftellte ben leiten»

ben AuSfcßuß, roobei ^>err iltationalrat Q bin g a afê

?ßräfibenf, .f)err 33ürcßler (Altftetten) als erfter 33%

präftbent, ^ierr Sträßti (3«ridß) als jroeiter 33ijepräji»
beni unb £>err Süffp (SBintertßur) als 33eifißer beftätigt

routben; als roeiterer SQeifißer an Stelle beS auS bem

fßorftanb jurüdgetretenen ^errn SBibmer in Sßatojf
rourbe §err Sarcßer in Meilen geroäßlt. ^>err fßräft»

bent ®r. Qbinga ift pgleicß Seiter ber ©efcßäftsftette.

Uertdirsvetn.
Stßroeiier Muftermeffe 1924, ®er 33orftanb ber

©enoffenfdßaft Sdjroeijer Muftermeffe ßat in feiner

Sißung Pom 7. Mai einige für bte Qrganifatton bet

näcßften Meffe roidßtige iöefcßtüffe gefaßt, bie feßon jeßt

bas Sntereffe ber auèftellenben 3iïtne" finben bürften.

®ie greife für ißlaßmieten bleiben unberänbert; ebenfo

werben auf Mietbeträge bon 3% 300 an, wie fß*

bie Meffe 1923, Rabatte geroäßrt. ®ie Anmelbutige"

für 1924 Eönnen fdßon jeßt entgegengenommen roerben.

®er ßutritt beS fßublilumS foß bureß ©rßößung ^
^reifes ber harten für einmaligen ©intritt eingefdßränn
roerben. ®ie Abgabe ber ©inläuferlarten mirb fo g«'

regelt roerben, baß beten Senüßitng bureß fcßaulufttF
ißublilum erfdßroert roirb.

Jllustr. schtveiz. Haudw -Zeitung („Meisterblatt") Nr. IS

Arbeitgeber-Organisationen entnehmen wir, daß die Kosten
der gesamten Lebenshaltung vom 1. April bis zum 1. Juli
1923 um 2,4°/° gestiegen sind. Im Vergleich zum 1. Juni
1912 beträgt die Gesamtteuerung am 1. Juli 1923 in
städtischen und industriellen Verhältnissen durchschnittlich
63°/°, in ländlichen Gegenden einige Prozent weniger.
Der Rückgang seit dem Höchststand, 1. Oktober 1929,
stellt sich im Mittel auf 23°/«.

Die Zunahme der Teuerung um 2,4°/» ist in der
Hauptsache auf die Steigerung der Nahrungskosten
zurückzuführen. Diese sind, gemessen am Index des Ver-
bandes Schweizerischer Konsumvereine, im zweiten Quar-
tal 1923 um 5,2°/° gestiegen. Am 1. April dieses Jahres
stand der Nahrungsindex des V. S. K. auf 1599.17, am
1. Juli auf Fr. 1587.85. Er ist am 1. Juli 1923
59°/° höher als am 1. Juni 1912.

Die Mietpreise für Wohnungen haben durch-
schnittlich keine Änderung erfahren. Im Vergleich zum
Juni 1912 stehen sie am 1. Juli 1923 in städtischen
und industriellen Gegenden im Mittel 59°/» und in
ländlichen Gegenden 20 bis 30°/° höher.

Dagegen ergibt die Preisstatistik des eidgen. Arbeits-
amtes für die Ausgaben für Licht und Heizung (Holz,
Kohlen, elektrischer Strom, Petroleum) im zweiten Quartal
1923 gegenüber dem Monat Juni 1914 eine Steigerung
von durchschnittlich 76°/° gegen 74 im ersten Quartal
1923. Die Erhöhung vom ersten zum zweiten Quartal
beträgt nicht ganz 2°/° und der Rückgang seit dem Höchst-
stand der Teuerung stellt sich auf 39°/°.

Auch die Preise für Bekleidungsgegenstände
weisen nach den Erhebungen des eidg Arbeitsamtes eine
kleine Erhöhung von 0,5°/° auf. Sie sind im zweiten
Quartal 1923 durchschnittlich 75°/» höher als im Juni
1914. Im ersten Quartal 1923 betrug die Verteue-

rung gegenüber 1914 74°/». Die kleine Aufwärtsbewe-
gung von 0,5 °/° ist die Folge der Steigerung der Kleider-
und Wäschepreise, die durch den Rückgang der Schuh-
preise nicht voll ausgeglichen werden konnte. Der
Rückgang der Bekleidungspreise seit dem Höchststand,
1. Oktober 1920, beträgt'27°/°.

Die übrigen Ausgaben haben nach den Schät-
zungen des Zentralverbandes keine Veränderung erfahren.
Ihre Verteuerung vom 1. Juni 1912 bis zum 1. Juli
1923 wird auf 75°/» geschätzt (Bildung. Erholung und
Versicherung 49°/», Steuern und Verkehr 120°/», Körper-
pflege 100°/» und Sonstiges 80°/»).

Der Index des eidg. Arbeitsamtes, umfassend
die Ausgaben für Nahrung (ohne Obst, Gemüse und
Südfrüchte), Licht, Heizung und Bekleidung, ergibt im
Vergleich zum Juni 1914 folgende Teuerung:

III. Quartal 1922 58 bis 61°/°
IV. „ 1922 58 62°/°

I. 1923 59 „ 62°/°
II. „ 1923 63 66°/°

Der Zürcher Index, der die Nahrungsmittel, die
Brenn- und Leuchtstoffe und die Seife berücksichtigt, ist
im Juni 1923 im Vergleich zum Monatsmittel 1912
55,1°/° höher.

Der große Basler Index, umfassend die Aus-
gaben für Nahrung, Heizung, Beleuchtung. Reinigung,
Wohnung und Steuern, verzeichnet im II. Quartal 1923
gegenüber dem I. Quartal 1912 eine Teuerung von 57°/°.

Der Index des Verbandes Schweizerischer
Konsumvereine, der die Nahrungsmittel (ohne Obst,
Gemüse und Südfrüchte), die Brenn- und Leuchtstoffe
(ohne Holz, Gas und elektrischen Strom) und die Seife
erfaßt, steht am 1. Juli 1923 noch 63,8°/° höher als
am 1. Juni 1912.

Arbeitslosenfürsorge. (Korr.) Die Teil arbeits-
losigkeit ist in letzter Zeit erfreulicherweise erheblich
zurückgegangen. Da sie in größerem Umfange nur noch

in der Textil-, Uhren-, Maschinen- und der Lebens- und

Genußmittelindustrie vorhanden ist, unterbreitet das

eidgenössische Arbeitsamt den Kantonsregierungen und
den Spitzenverbänden der Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen die Frage der Einstellung der Teil-
arbeitslosenunterstützung. Zwei Möglichkeiten werden in

Aussicht genommen. Entweder die gänzliche Einstellung
der Unterstützung bei teilweiser Arbeitslosigkeit, oder ein

stufenweiser Abbau in dem Sinne, daß vorerst nur die

Unterstützung für die Fälle von Arbeitszeitverkürzungen
von weniger als 49 °/° einzustellen ist. oder daß die in
der Weisung des eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
nients vom 28. Dezember 1921 festgesetzten Notstands-
grenzen vom 1'/Fachen Betrag der Unterstützungsansätze
des Art. 8 des Bundesratsbeschlusses auf diese Ansätze
oder auf die nur um 'I erhöhten Beträge herabzusetzen

seien.
Nach Anhörung der Kantonsregierungen und der

zentralen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände dürfte
eine Entscheidung dieser Frage in nächster Zukunft ge-

troffen werden.

vekbanâwtte».
Der Schweizerische Verein von Gas- »nd Waffer-

sachmännern hält an den Tagen vom 7.—10. September
in Zürich die 59. Jahresversammlung ab. Das

Programm ist folgendes: Freitag den 7. September,
abends, Empfang der Teilnehmer in der Tonhalle; Sams-

tag den 8. September, 8V2 Uhr vormittags, Vorver-
sammlung (technische Sitzung), nachmittags Besichtigung
der Wasserversorgung und des Gaswerkes, abends Vor-

stellung im Stadttheater; Sonntag den 9. September,

8'/z Uhr vormittags, Generalversammlung, abends offi-

zielles Bankett; Montag den 19. September, Ausflug
nach Rapperswil.

Zürcherisch-kautoualsr GewerbeverSaud. Der Vor
stand hielt am 30. Juli in Altstetten seine erste Sitzung
in der neuen Amtsperiode ab. Er bestellte den leiten-

den Ausschuß, wobei Herr Nationalrat Odin g a als

Präsident, Herr Bürchler (Altstetten) als erster Vize-

Präsident, Herr Sträßli (Zürich) als zweiter Vizepräsi-
dent und Herr Lüssy (Winterthur) als Beisitzer bestätigt

wurden; als weiterer Beisitzer an Stelle des aus dem

Vorstand zurückgetretenen Herrn Widmer in Thalwil
wurde Herr Larcher in Meilen gewählt. Herr Präsi-

dent Dr. Odinga ist zugleich Leiter der Geschäftsstelle.

yàMMîî«.
Schweizer Mustermesse 1924. Der Vorstand der

Genossenschaft Schweizer Mustermesse hat in seiner

Sitzung vom 7. Mai einige für die Organisation der

nächsten Messe wichtige Beschlüsse gefaßt, die schon seht

das Interesse der ausstellenden Firmen finden dürften.

Die Preise für Platzmieten bleiben unverändert; ebenso

werden auf Mietbeträge von Fr. 300 an, wie D
die Messe 1923, Rabatte gewährt. Die Anmeldungen

für 1924 können schon jetzt entgegengenommen werden.

Der Zutritt des Publikums soll durch Erhöhung dck

Preises der Karten für einmaligen Eintritt eingeschränkt

werden. Die Abgabe der Einkäuferkarten wird so go°

regelt werden, daß deren Benützung durch schaulustig^

Publikum erschwert wird.
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